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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Welche Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
bestehen derzeit mit jeweils welchen Kapazitäten in welchen Kommunen im 
Stadt- und Landkreis Heilbronn?

2.  Wie haben sich deren Belegung und Kapazitäten seit Januar 2015 jeweils mo-
natlich entwickelt?

3.  Wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge mit jeweils welchem Aufenthaltssta-
tus wurden seit Januar 2015 jeweils jährlich weiterverteilt, a) auf die Kommu-
nen des Landkreises Heilbronn, b) auf andere Landkreise oder Kommunen in 
Baden-Württemberg, c) auf andere Bundesländer, d) auf andere Staaten bzw. 
wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge sind noch immer im Stadt- und Land-
kreis Heilbronn untergebracht, obwohl sie weiterverteilt werden müssten?

4.  Welche Kosten entstanden für jeweils welche Einrichtung für Erwerb, Reno-
vierung und Ausstattung? 

5.  Welche Kosten entstanden insgesamt pro Jahr seit 2015 für den Erwerb von 
Grundstücken/Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlin-
gen jeweils im Stadtkreis und im Landkreis Heilbronn insgesamt, sofern unter 
der vorherigen Frage aufgrund der Wahrung der Vertraulichkeit über Vertrags-
inhalte keine Aussagen zu den einzelnen Erwerbskosten der Immobilien ge-
macht werden kann?

6.  Welche monatlichen Mietkosten entstanden und entstehen für welche jeweili-
gen Einrichtungen seit Januar 2015 jeweils monatlich?
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7.  In welcher Höhe fallen für jeweils welche Einrichtung monatliche Kosten für 
Sicherheitsdienste, Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste und Verpflegungsan-
gebote an (bitte einzeln nach Dienst aufschlüsseln und unter Nennung der neu-
esten Zahlen sowie von möglichen gravierenden Änderungen bzw. Schwankun-
gen bei den Kosten und den Maximalkosten innerhalb der letzten zwei Jahre)?

8.  Wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge mit welchem jeweiligen Status leben 
derzeit jeweils im Stadt- und Landkreis unter Nennung bzw. Sortierung nach 
Alter, Geschlecht und Herkunftsstaat?

9.  Von wie vielen Asylbewerbern und Flüchtlingen mit welchem jeweiligen Sta-
tus, Alter, Geschlecht und Herkunftsstaat ist ein Familiennachzug in welchem 
Umfang seit 2015 bekannt?

9.12.2021

Dr. Podeswa AfD

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 11. Januar 2022 beantwortet das Ministerium der Justiz und 
für Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

In Baden-Württemberg besteht ein dreigliedriges Aufnahmesystem. Nach Been-
digung des Aufenthalts in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes werden die 
Asylsuchenden und Flüchtlinge den unteren Aufnahmebehörden bei den Land-
ratsämtern und Bürgermeisterämtern der Stadtkreise für die sogenannte vorläufige 
Unterbringung (VU) zugeteilt. Mit Abschluss des Asylverfahrens, spätestens je-
doch nach 24 Monaten, werden die Betroffenen bei Bedarf in die Anschlussunter-
bringung (AU) einbezogen. Die Anschlussunterbringung obliegt gemäß §§ 17 ff. 
des Flüchtlingsaufnahmegesetzes des Landes den Kommunen. Im Bereich der 
Landkreise erfolgt im Rahmen der Anschlussunterbringung eine Verteilung auf 
die kreisangehörigen Gemeinden. 

Die Ausführungen zu den nachfolgenden Fragen beruhen auf Abfragen bei der 
Stadt Heilbronn und dem Landkreis Heilbronn.

1.  Welche Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
bestehen derzeit mit jeweils welchen Kapazitäten in welchen Kommunen im 
Stadt- und Landkreis Heilbronn?

Zu 1.:

Stadtkreis Heilbronn: 

Der Stadtkreis ist zuständig für die VU und die AU. Aktuell verfügt die Stadt 
Heilbronn insgesamt über eine Kapazität zur Unterbringung von 917 Personen.

Landkreis Heilbronn:

Der Landkreis kann ausschließlich Angaben zur VU machen. Aussagen zur An-
schlussunterbringung können nicht getroffen werden (siehe Vorbemerkung). Die 
geforderten Daten werden von den betroffenen Gemeinden im Landkreis Heil-
bronn statistisch nicht erfasst.
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VU des Landkreises Heilbronn:

2.  Wie haben sich deren Belegung und Kapazitäten seit Januar 2015 jeweils mo-
natlich entwickelt?

Zu 2.:

Stadtkreis Heilbronn:

Es können ausschließlich die jährlichen Belegungszahlen für die VU ab dem Jahr 
2017 ermittelt werden. 

Belegungszahlen VU 

Landkreis Heilbronn:

Es können ausschließlich die jährlichen Belegungszahlen für die VU ab Juli 2018 
ermittelt werden. Aussagen zur Anschlussunterbringung können nicht getroffen 
werden (siehe Vorbemerkung). 
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3.  Wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge mit jeweils welchem Aufenthaltsstatus 
wurden seit Januar 2015 jeweils jährlich weiterverteilt, a) auf die Kommunen 
des Landkreises Heilbronn, b) auf andere Landkreise oder Kommunen in Ba-
den-Württemberg, c) auf andere Bundesländer, d) auf andere Staaten bzw. wie 
viele Asylbewerber und Flüchtlinge sind noch immer im Stadt- und Landkreis 
Heilbronn untergebracht, obwohl sie weiterverteilt werden müssten?

Zu 3 a):

Landkreis Heilbronn:

Eine statistische Erfassung, wie viele Personen in die AU in kreisangehörige 
Kommunen verlegt wurden, erfolgt erst seit dem Jahr 2016. Eine Erfassung nach 
Aufenthaltsstatus liegt nicht vor.

Zu 3 b):

Stadtkreis Heilbronn:

Neben der Verteilung in die Anschlussunterbringung sind in Einzelfällen auch 
Umverteilungen zwischen den unteren Aufnahmebehörden möglich. Diese wer-
den im Stadtkreis Heilbronn lediglich zahlenmäßig, jedoch nicht nach Aufent-
haltsstatus statistisch erfasst. 

Landkreis Heilbronn:

Neben der Verteilung in die Anschlussunterbringung sind in Einzelfällen auch 
Umverteilungen zwischen den unteren Aufnahmebehörden möglich. Diese wer-
den im Stadtkreis Heilbronn lediglich zahlenmäßig, jedoch nicht nach Aufent-
haltsstatus statistisch erfasst. 

Zu 3 c bis d)

Hierzu liegen keine Daten vor. 
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4.  Welche Kosten entstanden für jeweils welche Einrichtung für Erwerb, Renovie-
rung und Ausstattung? 

Zu 4.:

Stadtkreis Heilbronn:

Es wurden keine Liegenschaften erworben. Alle Unterkünfte werden angemietet.

Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen erfolgt bedarfsorientiert ohne 
Zuordnung auf eine Liegenschaft. Die Erstellung einer detaillierten unterkunfts-
bezogenen Übersicht würde zu einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsauf-
wand führen.

Landkreis Heilbronn:

Die nachfolgende Darstellung umfasst die Gesamtkosten für Erwerb, Renovie-
rung und Ausstattung in der VU. Eine detaillierte nach Unterkünften getrennte 
Aufstellung würde zu einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand füh-
ren. Aussagen zur Anschlussunterbringung können nicht getroffen werden (siehe 
Vorbemerkung). 

Für das Jahr 2021 liegen noch keine abschließenden Zahlen vor.

5.  Welche Kosten entstanden insgesamt pro Jahr seit 2015 für den Erwerb von 
Grundstücken/Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlin-
gen jeweils im Stadtkreis und im Landkreis Heilbronn insgesamt, sofern unter 
der vorherigen Frage aufgrund der Wahrung der Vertraulichkeit über Vertrags-
inhalte keine Aussagen zu den einzelnen Erwerbskosten der Immobilien ge-
macht werden kann?

Zu 5.:

Siehe die Ausführungen zu Frage 4. 

6.  Welche monatlichen Mietkosten entstanden und entstehen für welche jeweiligen 
Einrichtungen seit Januar 2015 jeweils monatlich?

Zu 6.:

Stadtkreis Heilbronn:

Eine Aufstellung der monatlichen Mietkosten liegt nicht vor. Im Rahmen der 
Spitzabrechnung gegenüber dem Land werden liegenschaftsbezogene Aufwen-
dungen für die VU geltend gemacht. Diese sind ab dem Jahr 2016 und bis zum 
Jahr 2019 verfügbar und stellen sich wie folgt dar:
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Kosten für liegenschaftsbezogene Aufwendungen für VU:

*  Zahl liegt aktuell nicht vor, da sich die Spitzabrechnung 2018 in der Revision befindet

Aussagen zur Anschlussunterbringung können nicht getroffen werden. Die ge-
sonderte Ermittlung dieser Kosten würde zu einem unverhältnismäßig hohen Ver-
waltungsaufwand führen. 

Landkreis Heilbronn:

Eine Aufschlüsselung der monatlichen Mietkosten steht für die VU nicht zur Ver-
fügung. Eine Ermittlung dieser Zahlen würde zu einem unverhältnismäßig hohen 
Verwaltungsaufwand führen.

Jährliche Mietkosten VU:

Aussagen zur Anschlussunterbringung können nicht getroffen werden (siehe Vor-
bemerkung). 

7.  In welcher Höhe fallen für jeweils welche Einrichtung monatliche Kosten für 
Sicherheitsdienste, Reinigungsdienste, Hausmeisterdienste und Verpflegungsan-
gebote an (bitte einzeln nach Dienst aufschlüsseln und unter Nennung der neu-
esten Zahlen sowie von möglichen gravierenden Änderungen bzw. Schwankun-
gen bei den Kosten und den Maximalkosten innerhalb der letzten zwei Jahre)?

Zu 7.:

Stadtkreis Heilbronn:

Sicherheitsdienst:

Die Stadt Heilbronn hat für die großen Unterkünfte und den Revierdienst einen 
Sicherheitsdienstleister beauftragt. Die Kosten für den Sicherheitsdienst werden 
den einzelnen Liegenschaften zugeordnet und nicht nach Vorläufiger Unterbrin-
gung und Anschlussunterbringung unterteilt. Es können nur die jährlichen Ge-
samtkosten angegeben werden. Diese betrugen für den Sicherheitsdienst im Jahr 
2020 1.035.088,56 Euro.

Reinigungsdienste:

Für die Reinigung der Unterkünfte sind die Bewohnerinnen und Bewohner selbst 
zuständig. Die Reinigung ist nicht an eine Fremdfirma vergeben.

Hausmeisterdienste:

Die Hausmeisterkosten aller Liegenschaften werden bei der Spitzabrechnung ge-
genüber dem Land anteilmäßig für die VU abgerechnet. Die letzte Abrechnung 
liegt für das Jahr 2019 vor. Es wurden Personalaufwendungen für Hausmeister in 
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Höhe von 62.526 Euro abgerechnet. Aussagen zur Anschlussunterbringung kön-
nen nicht getroffen werden. Die gesonderte Ermittlung dieser Zahlen würde zu 
einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand führen. 

Verpflegungsangebote:

Es gibt keine Verpflegungsangebote der Stadt. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner verpflegen sich selbst.

Landkreis Heilbronn:

Eine Aufschlüsselung der monatlichen Kosten steht für die VU nicht zur Verfü-
gung. Die Ermittlung der monatlichen Kosten würde zu einem unverhältnismäßig 
hohen Verwaltungsaufwand führen. Die jährlich ermittelten Kosten stellen sich 
wie folgt dar:

Sicherheitsdienst:

Reinigungsdienst:

Hausmeisterdienst:

Der Landkreis setzt eigenes Personal für Hausmeisterzwecke ein.

Verpflegungsangebote:

Die Bewohnerinnen und Bewohner verpflegen sich grundsätzlich selbst.

Aussagen zur Anschlussunterbringung können nicht getroffen werden (siehe Vor-
bemerkung). 

8.  Wie viele Asylbewerber und Flüchtlinge mit welchem jeweiligen Status leben 
derzeit jeweils im Stadt- und Landkreis unter Nennung bzw. Sortierung nach 
Alter, Geschlecht und Herkunftsstaat?

Zu 8.:

Das Asylverfahren unterliegt der ausschließlichen Zuständigkeit des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die angeforderten Zahlen werden daher 
durch das BAMF statistisch erfasst und den Ländern über die Statistik des Aus-
länderzentralregisters zur Verfügung gestellt. Aufgrund eines technischen Pro-
blems beim Bundesamt besteht derzeit jedoch kein Zugriff auf die Statistik des 
Ausländerzentralregisters.

Das BAMF wurde daher um direkte Übermittlung der entsprechenden Zahlen ge-
beten. Das BAMF gab in seiner Rückmeldung an, dass es als Bundesbehörde nicht 
der parlamentarischen Kontrolle durch den Landtag von Baden-Württemberg unter-
liege. Eine mögliche freiwillige Beantwortung sei dem BAMF in der Kürze der Zeit 
und aufgrund der sehr hohen Arbeitsbelastung gegenwärtig nicht möglich. 

Die erfragten Daten liegen der Landesregierung daher derzeit nicht vor.
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9.  Von wie vielen Asylbewerbern und Flüchtlingen mit welchem jeweiligen Status, 
Alter, Geschlecht und Herkunftsstaat ist ein Familiennachzug in welchem Um-
fang seit 2015 bekannt?

Zu 9.: 

Voraussetzung für den Familiennachzug zu einem Ausländer ist, dass er einen in 
den einschlägigen Vorschriften näher bezeichneten Aufenthaltstitel besitzt. Da 
Asylbewerber in der Regel über keinen Aufenthaltstitel, sondern über eine Auf-
enthaltsgestattung verfügen, findet grundsätzlich kein Familiennachzug zu Perso-
nen statt, die sich im Asylverfahren befinden. 

Die abgefragten Daten zum Familiennachzug zu „Flüchtlingen“ werden statistisch 
nicht erfasst. Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) sieht abhängig vom Verwandt-
schaftsverhältnis und vom Schutzstatus des Ausländers, zu dem der Nachzug 
erfolgen soll, verschiedene Rechtsgrundlagen vor, aufgrund derer ein Familien-
nachzug möglich ist. Der Nachzug zu einem Ausländer, der als Asylberechtigter 
anerkannt oder dem die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, bestimmt sich 
bei Ehegatten nach § 30 AufenthG, im Falle des Nachzugs des minderjährigen 
ledigen Kindes nach § 32 AufenthG. Diese Normen regeln jedoch auch den Nach-
zug zu Ausländern, die andere Aufenthaltstitel, wie z. B. eine Blaue Karte EU 
oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU, besitzen. Eine Aufschlüsselung, 
welchen Aufenthaltstitel der Ausländer, zu dem der Nachzug erfolgen soll, inne-
hat, ist nicht möglich, da im Ausländerzentralregister lediglich hinterlegt ist, ob 
der Familiennachzug zu einem Ausländer nach § 30 AufenthG (zum Ehegatten), 
nach § 32 AufenthG (zu den Eltern/zum personenberechtigten Elternteil) oder 
nach § 36 Abs. 1 AufenthG (Nachzug der Eltern zu einem minderjährigen Aus-
länder) erfolgte.

Gentges
Ministerin für Justiz
und für Migration


